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Schon im Februar 2013 wurde eine Neu-
fassung der Arbeitsstättenregel ASR A1.3 
„Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung“ bekannt gemacht. Darin 
werden u. a. aus der Norm DIN EN ISO 
7010 „Graphische Symbole – Sicherheits-
farben und Sicherheitszeichen“ zusätz-
liche Sicherheitszeichen entnommen. 

Die DIN EN ISO 7010 legt für die Unfallver
hütung, den Brandschutz, den Schutz vor 
Gesundheitsgefährdungen und für Flucht
wege Sicherheitszeichen fest und basiert 
auf der internationalen Norm ISO 7010. 
Insbesondere die Zeichen F001 (Feuer
löscher), F002, F003, F004, F005, F006, 
E009 (Arzt) und W029 (Warnung vor Gas
flaschen) werden durch die neue ASR A1.3 

ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“ neu gefasst

erheblich verändert. Des Weiteren wurden 
die Vorgaben für die Gestaltung von 
Flucht und Rettungsplänen an die Norm 
DIN ISO 23601 angepasst. Diese sieht 
 einen weißen Hintergrund des Plans vor, 
auf dem die Fluchtwege in grüner Farbe 
und der Standort in blauer Farbe angege
ben werden. Die Norm und die ASR A1.3 
legen außerdem einen  Maßstab von 
 mindestens 1 :250 und ein Format von 
mindestens A3 fest. Zudem sollte jeder 
Plan eine Legende haben.

Grundsätzlich garantiert die Verwendung 
der in der Neufassung der ASR A1.3 ge
nannten Sicherheitszeichen, dass die 
 Anforderungen der Arbeitsstättenverord
nung eingehalten werden. In bestehen

den Arbeitsstätten muss der Arbeitgeber 
mit der Gefährdungsbeurteilung ermit
teln, ob die bislang verwendeten „alten“ 
Sicherheitszeichen im Sinne des Be
standsschutzes weiterhin verwendet 
 werden können.

 www.baua.de
• Themen von A-Z • Arbeitsstätten • Arbeits-
stättenrecht • Technische Regeln für Arbeits-
stätten (ASR) • ASR A1.3

 www.beuth.de

 www.dguv.de
• Webcode: d57171 • Sachgebiet Sicherheits-
kennzeichnung der DGUV

Kombination von geometrischer Form und Sicherheitsfarbe und ihre Bedeutung für Sicherheitszeichen.

Geometrische Form Bedeutung Sicherheits-
farbe

Kontrastfarbe 
zur Sicher-
heitsfarbe

Farbe des 
 graphischen 
Symbols

Anwendungsbeispiele

Kreis mit 
Diagonal balken

Verbot Rot Weiß* Schwarz •  Rauchen verboten
•  Kein Trinkwasser
•  Berühren verboten

Kreis Gebot Blau Weiß* Weiß* •  Augenschutz benutzen
•  Schutzkleidung benutzen
•  Hände waschen

gleichseitiges 
Dreieck mit ge
rundeten Ecken

Warnung Gelb Schwarz Schwarz •  Warnung vor heißer Oberfläche
•  Warnung vor Biogefährdung
•  Warnung vor elektrischer Spannung

Quadrat Gefahrlosigkeit Grün Weiß* Weiß* •  Erste Hilfe
•  Notausgang
•  Sammelstelle

Quadrat Brandschutz Rot Weiß* Weiß* •  Brandmeldetelefon
•  Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
•  Feuerlöscher

*  Die Farbe Weiß schließt die Farbe für lang nachleuch
tende Materialien unterTageslichtbedingungen, wie in 
ISO 38644, Ausgabe März 2011 beschrieben, ein. 

Die in den Spalten 3, 4 und 5 bezeichneten Farben müssen den Spezifikationen von ISO 38644, Ausgabe März 2011 
entsprechen. Es ist wichtig, einen Leuchtdichtekontrast sowohl zwischen dem Sicherheitszeichen und seinem 
 Hintergrund als auch zwischen dem Zusatzzeichen und seinem Hintergrund zu erzielen (z. B. Lichtkante). 
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Unfälle am Arbeitsplatz sind für den ge-
samten Betrieb belastend. Sie sollten 
 systematisch ausgewertet werden, um 
Hinweise auf mögliche Schwachstellen zu 
entdecken. Mithilfe der ganzheitlichen 
Unfallanalyse (Root-Cause-Analysis) las-
sen sich Unfälle, Störungen und Beinahe-
Unfällen effizient diagnostizieren. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) hat eine Broschüre 
„Ganzheitliche Unfallanalyse – Leitfaden 
zur Ermittlung grundlegender Ursachen 
von Arbeitsunfällen in kleinen und mittle
ren Unternehmen“ erarbeitet, die es auch 
kleinen und mittleren Unternehmen er
möglicht, das komplexe Verfahren anzu
wenden.

Menschliches Fehlverhalten wird oft als 
Hauptursache von Unfällen – die BAuA 
Experten sprechen von einer Art „univer
seller Ursache“ – dargestellt. Wenig be

Neue Kultur der Gesundheit 
in den Unternehmen 

Die Bundesregierung will Arbeitgeber 
und Beschäftigte bei der Förderung von 
Gesundheit, Wohlbefinden und Leis
tungsfähigkeit mit zusätzlichen Maß
nahmen unterstützen. Die Arbeitsgrup
pe Betriebliche Gesundheitsförderung 
beim Bundesarbeitsministerium 
(BMAS), in der auch die DGUV Mitglied 
ist, hat deshalb Empfehlungen zur Ge
sundheitsförderung im Betrieb entwi
ckelt – schließlich bieten betriebliche 
Arbeitsbedingungen und die Gestal
tung der Arbeit besonders viel Poten
zial, um arbeitsbedingte Gesundheits
risiken zu reduzieren und die Gesund

heit zu fördern. In den be
trieblichen Fokus sollten 
ebenso der Erhalt der Ar
beitsfähigkeit sowie die 
Verbesserung der Beschäf
tigungsfähigkeit der Arbeit
nehmer gerückt werden. 

 www.bmas.de
• Service • Publikationen • Neue Kultur 
der Gesundheit im Unternehmen • Flyer 

Im Juli ist die Neufassung der Biostoff-
verordnung (BioStoffV) in Kraft getreten. 
Mehr als fünf Millionen Beschäftigte in 
Deutschland – in der Entsorgungswirt-
schaft, im Labor- und Gesundheitswesen, 
in der Landwirtschaft und in vielen ande-
ren Branchen – kommen bei der Arbeit 
geplant oder ungeplant mit Mikroorga-
nismen in Kontakt. Sofern diese ein 
 Gesundheitsrisiko für den Menschen 
 darstellen können, spricht man dabei von 
bio logischen Arbeitsstoffen.

Die Neufassung war einerseits erforder
lich, um neue wissenschaftliche und tech
nische Entwicklungen berücksichtigen zu 
können, konkreter Anlass aber war die 
Umsetzung der EUNadelstichrichtlinie in 
nationales Recht. Neu ist u. a., dass im 
Gesundheitsdienst – soweit dies tech

Neufassung der Biostoffverordnung 
in Kraft getreten

nisch möglich und zur Vermeidung einer 
Infektionsgefährdung erforderlich ist – 
spitze und scharfe Instrumente durch 
 solche ersetzt werden, bei denen keine 
oder eine geringere Gefahr von Stich und 
Schnittverletzungen besteht.

Außerdem verzichtet die Neufassung auf 
das „alte“ Schutzstufensystem bei nicht 
gezielten Tätigkeiten mit biologischen 
 Arbeitsstoffen, da dieses vorrangig die 
 Infektionsgefährdung, nicht aber die sen
sibilisierenden oder toxischen Wirkungen 
der Biostoffe berücksichtigt hatte.

Im Rahmen der Neufassung werden der
zeit auch Technische Regeln für Biologi
sche Arbeitsstoffe (TRBA) über bzw. erar
beitet. Die TRBA 100 „Schutzmaßnahmen 
für Tätigkeiten mit biologischen Arbeits
stoffen in Laboratorien“ wird voraussicht
lich im Herbst bekannt gegeben. Eine 
Neufassung der TRBA 250 soll im Dezem
ber verabschiedet werden.

 www.baua.de
• Publikationen • BAuA aktuell • Ausgabe 
2/2013 • umfangreiche Informationen zu 
 biologischen Arbeitsstoffen

Unfallursachen ganzheitlich 
 analysieren
Leitfaden hilft kleinen und mittleren Unternehmen

dacht werden oft verdeckte Ursachen im 
Hintergrund, die etwa in der Betriebsorga
nisation liegen können. Überlastung z. B. 
ist oft ein wichtiger Grund für „mensch
liches Versagen“. In vielen Fällen mangelt 
es an gezielter Präventionsarbeit, und es 
ist erforderlich, betriebsintern das Sicher
heitsbewusstsein gezielt zu erhöhen. Der 
Leitfaden hilft bei der Befragung von Un
fallbeteiligten, bei der 
Beschreibung des Unfall
geschehens und bei der 
Suche nach unfallüber
greifenden Ursachen. 
Anregungen für die Ab
leitung von Maßnahmen 
runden den Ratgeber ab. 

 www.baua.de/
dok/3784866
• Ganzheitliche Unfallanalyse – Leitfaden zur 
Ermittlung grundlegender Ursachen von Ar-
beitsunfällen in kleinen und mittleren Unter-
nehmen

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2287.html;jsessionid=82C22ACC88BC424CB0AA8F2491ADE7F2.1_cid380
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2287.html;jsessionid=82C22ACC88BC424CB0AA8F2491ADE7F2.1_cid380
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AMS, BEM oder BGM?
Begriffe aus der modernen Arbeitswelt kurz erklärt

Kurzmeldungen

Napo: Stürze sind kein Grund  
zum L achen
Napo, der unvorsichtige Held der 
NapoFilmreihe zur betrieblichen 
Arbeitssicherheit, erfährt in einer 
aktuellen Filmepisode, dass auch 
alltägliche Stürze auf ebenem Bo
den nicht immer harmlos enden. 
Schmerzhafte Folgen sind gar nicht 
so selten, und manchmal müssen 
die Gesundheitsschäden sogar 
monatelang behandelt werden, 
oder ein Sturz endet gar tödlich. 
Der Film im ComputergrafikVerfah
ren vermittelt seine Botschaft nicht 
mit Worten, sondern mit allgemein 
verständlichen Gesten und ist für 
alle Zielgruppen geeignet.

 www.napofilm.net
• Deutsch • Napos Filme: Kein Grund 
zum Lachen

GDA: Fortschritte und Defizite im 
betrieblichen Arbeitsschutz
Noch immer hat nur jedes zweite 
Unternehmen in Deutschland die 
vorgeschriebene Gefährdungsbe
urteilung durchgeführt – das ergab 
eine Betriebs und Beschäftigten
befragung im Rahmen der GDA
Dachevaluation, die nun als Zwi
schenbericht veröffentlicht wurde. 
Oft verzichten Betriebe auf eine 
Gefährdungsbeurteilung, weil sie 
bei sich kein relevantes Gefähr
dungspotential sehen. Wird eine 
Gefährdungsbeurteilung durchge
führt, konzentriert sie sich meist 
auf „klassische“ technische, räum
liche, physikalische und stoffliche 
Gefährdungsaspekte. Problem
quellen wie z. B. die Arbeitsorgani
sation und mögliche psychische 
Belastungen bleiben dagegen un
berücksichtigt. Betriebe, die eine 
Gefährdungsbeurteilung durchge
führt haben, schätzen den Nutzen 
hoch oder sehr hoch ein. Der Zwi
schenbericht steht auf 

 www.gda-portal.de
• GDA – ein gesetzlicher Handlungs-
auftrag • Evaluation • Dachevaluation 
der Strategieperiode 2008-2012

Im Zusammenhang mit der Organisation 
des betrieblichen Arbeitsschutzes hört 
man häufig geheimnisvolle Abkürzungen 
wie AMS, BEM oder BGM, die hier einmal 
entschlüsselt werden sollen.

Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS)
Betrieblicher Arbeitsschutz kann nur 
dann umfassend verwirklicht werden, 
wenn die Sicherheit und die Gesundheit 
der Beschäftigten in allen Prozessen und 
bei allen Entscheidungen des jeweiligen 
Unternehmens, der Organisation oder 
der Verwaltung eine Rolle spielen. Be
triebliche Arbeitsschutzmanagementsys
teme (AMS) sind dazu da, dieses Zusam
menspiel optimal zu organisieren. Ein 
AMS formuliert nicht nur Arbeitsschutz
ziele, sondern hilft dabei, sie zu errei
chen, korrigiert bei Fehlentwicklungen, 
schreibt die Entwicklung fort und doku
mentiert alle wichtigen Aspekte des Vor
gehens.

Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (BEM) 
Wenn ein Beschäftigter für längere Zeit 
erkrankt (innerhalb eines Kalenderjahres 
insgesamt länger als sechs Wochen), ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, ihm Unter
stützung durch das betriebliche Einglie
derungsmanagement (BEM) anzubieten. 
Mit diesem Verfahren soll geklärt wer
den, „wie die Arbeitsunfähigkeit mög
lichst überwunden werden und mit wel
chen Leistungen oder Hilfen erneuter Ar
beitsunfähigkeit vorgebeugt und der Ar
beitsplatz erhalten werden kann.“ BEM 
hilft also auch, Arbeitslosigkeit oder 
Frühverrentung zu verhindern. Oft reicht 
es für den Erhalt der Beschäftigungsfä
higkeit schon aus, das Tätigkeitsfeld des 
Erkrankten anzupassen oder etwa einen 
Arbeitsplatz barrierefrei umzugestalten. 
Weil häufig ältere oder benachteiligte 
Beschäftigte betroffen sind, gilt BEM au
ßerdem als wichtiges Instrument, um 
den Folgen des demographischen Wan
dels zu begegnen. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM)
Dass auch die Arbeitgeber zum Erhalt und 
zur Förderung der Gesundheit der Be
schäftigten (Betriebliche Gesundheitsför
derung  BGF) beitragen müssen, ist unbe
stritten. Wenn alle betrieblichen Struktu
ren und Prozesse, die die Gesundheit und 
das Wohlbefinden sowie die Leistungsfä
higkeit und die Leistungsbereitschaft der 
Beschäftigten erhalten und fördern, so
wohl gezielt gesteuert wie nachhaltig mit
einander verknüpft werden sollen, spricht 
man von Betrieblichem Gesundheitsma
nagement (BGM). BGM ist also der Ver
such, durch organisatorische Verbesse
rungen Gesundheit, Zufriedenheit und 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten lang
fristig so zu fördern, dass sowohl Arbeit
geber wie Mitarbeiter davon profitieren. 

 www.bmas.de
•Themen • Arbeitsschutz • Gesundheit am 
Arbeitsplatz • betriebliches Eingliederungs-
management

 www.baua.de
•Themen von A-Z • Arbeitsschutzmanage-
ment • überarbeitete Informationen zum nati-
onalen Leitfaden AMS

 http://publikationen.dguv.de
• Suche: betriebliches Eingliederungsma-
nagement • Betriebliches Eingliederungsma-
nagement – Ihr Betriebsarzt hilft

 http://publikationen.dguv.de
•  Weitere DGUV Medien • Informationsblätter 

IFA und IAG 
•  12117 Befragung zur Umsetzung und Wirkung 

von Betrieblichem Gesundheitsmanagement 
sowie 

•  12123 Befragung zur Wirksamkeit von 
 Arbeitsschutzmanagementsystemen

 www.uk-bund.de
• Arbeits- und Gesundheitsschutz • Arbeits-
schutzmanagement • Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme (AMS) im Bundesdienst

 www.uk-bund.de
•Suche: BGM, BEM und AMS • umfangreiche 
Informationen zu allen Themen

 www.iga-info.de/ 
• Initiative Gesundheit und Arbeit mit vielen 
Infos
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Kurzmeldung
Riskante Ablenkung im Straßenverkehr
Für viele Fußgänger oder Radfahrer ist 
Musik vom Kopfhörer ein Stück Lebens
qualität. Wie gefährlich diese Beschal
lung im Straßenverkehr werden kann, 
bedenken sie nicht, wie Dr. Hiltraut 
 Paridon vom Institut für Arbeit und Ge
sundheit der DGUV (IAG) erklärt. Die 
Psychologin hat untersucht, dass die 
Ablenkung durch das Musikhören die 
Reaktionszeiten in kritischen Situatio
nen deutlich, oft um über 50 %, verlän
gert. Ob man Stöpselkopfhörer oder 
 Bügelkopfhörer verwendet, macht da
bei keinen Unterschied, denn die Nut
zer reagieren auf die schlechtere Schall
abschirmung der offenen Systeme da
mit, dass sie die Lautstärke gegenüber 
den bequemen Stöpseln erhöhen. Dr. 
Paridon empfiehlt, als Fußgänger oder 

Serie: Gesund am Arbeitsplatz

SiBe-Report

Radfahrer im Interesse der eigenen Sicher
heit entweder aufs Musikhören über Kopf
hörer im Straßenverkehr zu verzichten 
oder auf Bus und Bahn umzusteigen. Das 
Webportal „Regelgerecht“ klärt weitere 
Sicherheitsaspekte. So können Radfahrer, 
die durch laute Musik abgelenkt sind, an
dere Verkehrsteilnehmer gefährden, etwa 
Kinder oder Senioren. „Regelgerecht“ 
möchte dazu anregen, Verantwortung für 
andere zu übernehmen, und beleuchtet 
die Hintergründe für typische Verhaltens
weisen im Straßenverkehr. 

 www.dguv.de
• Webcode: d165020 • Audio-Podcast  
Dr.  Hiltraut Paridon vom Institut für Arbeit  
und  Gesundheit der DGUV (IAG).

 www.regel-gerecht.de
• Informationen zur „Vorfahrt für Verant-
wortung“

Psychologie der Arbeitssicherheit
Welche Rolle das Verhalten bei der Entstehung von Arbeitsunfällen spielt

Die Zahl der Arbeitsunfälle in Deutsch-
land ist in den letzten Jahrzehnten immer 
stärker zurückgegangen, zuletzt konnte 
die Unfallstatistik der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) für 
2012 deutlich weniger Arbeitsunfälle als 
im Jahr zuvor ausweisen. Dennoch erge-
ben sich am Arbeitsplatz immer wieder 
kritische Situationen, die Menschen ge-
fährden und zu Unfällen mit oft schweren 
Folgen führen. Warum das so ist, kann 
die Psychologie der Arbeitssicherheit 
 erklären.

Technische Mängel oder gesundheits
schädigende Rahmenbedingungen wie 
Lärm, Hitze, Kälte oder Gefahrstoffe sind 
immer seltener Ursache von Unfällen  
und Beinaheunfällen. Kritischer für die 
 Arbeitssicherheit ist immer öfter der 
Mensch. Experten schätzen, dass bei 79 
bis 96 % aller Unfälle an deutschen Ar
beitsplätzen sicherheitswidriges Verhal
ten die Ursache ist. Eine lesenswerte 
 Broschüre der UK Post und Telekom liefert 
grundlegende Erklärungen, warum sich 
manche Menschen sicherheitsgerecht 

und manche sicherheitswidrig 
verhalten. Außerdem nennt sie 
Ansatzpunkte, wie man 
 Beschäftigte dazu bewegen 
kann, von riskantem zu sicher
heitsgerechtem Verhalten über
zugehen. Geklärt werden dabei 
u. a. diese Fragen:
•	 Sind es vorrangig tech nische 

Mängel oder organisatori
sche Defizite, die  Arbeitsunfälle hervor
rufen? 

•	 Welche Rolle spielt der Mensch im 
 Bereich der Arbeitssicherheit? 

•	 Wie kommt es überhaupt zu Arbeits
unfällen?

•	 Was können wir aus Fehlern lernen?
•	 Warum halten wir uns nicht an die 

 Vorschrift en?
•	 Warum verhalten wir uns so, wie wir 

uns verhalten?
•	 Was treibt uns an: Zuckerbrot oder 

 Peitsche?
•	 Wie kann man Einfluss nehmen auf das 

Verhalten von Menschen?
•	 Gibt es die „Unfäller“Persönlichkeit?
•	 Brauchen wir vielleicht sogar die Ge

fahr?

Psychologisch besonders 
wertvoll war dabei die Aus
wertung von Unfällen oder 
Beinaheunfällen. Bei Regel
verstößen liegt es zwar na
he, dem betreffenden Mit
arbeiter die Schuld zuzu
weisen. Gerade hier aber 
sollte man prüfen, inwie
weit der Fehler auch durch 

das betriebliche System bedingt war. 
Handelte der Unfallverursacher etwa in 
der Annahme, er erfülle mit seinem Ver
halten betriebliche Erwartungen – man 
denke etwa an die weit  verbreitete Mani
pulation von Sicherheitseinrichtungen 
an Maschinen und Anlagen – muss die
ser Aspekt mitberücksichtigt werden. Nur 
mit grundlegenden betrieb lichen Ände
rungen wird es in solchen  Fällen nämlich 
gelingen, dass Regeln künftig eingehal
ten werden.

 www.ukpt.de 
• Aktuelle Meldungen • Psychologie in der 
 Arbeitssicherheit: Warum verhalten wir uns 
so, wie wir uns verhalten? • Broschüre


